
Infoblatt zum Versorgungsantrag/Versorgungsvertrag bzw. 

„Ergänzende Bedingungen“ für die Belieferung mit Strom für 

den Haushalt-Sondervertrag : 

 

Bexbach-Familie / Bexbach-Privat / Bexbach-Maxi 

 

1. Laufzeit 

 

Das Vertragsverhältnis läuft 1 Jahr ab Beginndatum. Es verlängert sich um 

jeweils drei Monate, wenn es nicht vorher mit einer Frist von einem Monat 

vor Vertragsablauf gekündigt wird. Bei einem Wohnungswechsel ist das 

Vertragsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende 

kündbar. 

 

2. Preisregelungen 

 

Preisregelungen sind ausführlich in unserer AGB erläutert.  

 

3. Abrechnung 

          

Mit Bezug auf § 40 Abs. 3 Satz 2 EnWG i.V.m. § 118 Abs. 10 EnWG können 

Kunden ab dem 04.02.2012 zwischen einer monatlichen, vierteljährlichen 

oder halbjährlichen(unterjährigen) Abrechnung wählen. Diese Sonderform 

der Abrechnung bedarf einer schriftlichen Vereinbarung. Diese 

Abrechnungsvereinbarung wird mit jedem Kunden individuell bei den 

Stadtwerken Bexbach GmbH abgeschlossen. 

(siehe Ergänzende Bedingungen) 

 

Die Ergänzenden Bedingungen sowie die Vereinbarung über die unterjährige 

Abrechnung stehen auf unserer Internetseite zur Einsicht zur Verfügung. 

 

4. Datenschutz 

 

Wir speichern personenbezogene Daten, die im Rahmen des 

Bundesdatenschutzgesetztes verarbeitet werden. 

 

5. Gültigkeit StromGVV 

 

Soweit in der Vertragsbestätigung und den ergänzenden Bedingungen nichts 

anderes geregelt ist, gelten die gesetzlichen Bestimmungen der Strom-

Grundversorgungsverordnung (StromGVV) bzw. die sonstigen allgemeinen 

Bedingungen der Stadtwerke Bexbach GmbH. 

 

6. Bedarfsart 

 

Stromlieferungen mit dem Produkt „Bexbach-privat“ und „Bexbach-maxi“ sind 

nur für die Bedarfsart Haushalt möglich. Haushaltsbedarf liegt auch dann 

vor, wenn Verbrauchseinrichtungen von mehreren Haushalten gemeinsam 

genutzt werden  

(z.Bsp. Beleuchtung von Treppenhäusern, Fluren, Kellern, Heizungsanlagen 

etc.). 

 

7. Sonstiges 

 

Werden zwei (oder mehr) Zähler auf den Kunden abgerechnet, so ist der 

entsprechende Grundpreis pro Zähler zu zahlen bzw. eine Zusammenfassung 

der Messung anzustreben. Die Preisregelung „Bexbach-privat“ und „Bexbach-

maxi“ ist nicht zeitvariabel, d.h. Kunden die bereits eine 

Doppeltarifmessung haben, können die Preisregelung nur  für beide 

Zählwerke bzw. den gesamten Stromverbrauch wählen. Die beiden 

Zählermieten werden durch einen Grundpreis ersetzt. 


